
Wisne »' Nack - kiblioiliek









vnd Würtemberg / m Ober : vnd Mder Schlesien - Marggrave
zu Mährern / m Ober : vnd Mder Eaußntcz/Srave zuSavfpurg/
Tprol vnd Sörtz / rc. Gncbietten N : allen vnd jeden Vnsern
Vnterthanen/Seist : vndWeltlrchen/was Würden/ Scandco/
oder Weesens / die in Vnferm Eryhertzogthumb Geßerrerch vn»
rer der Ennß gesessen vnd wonhasst feyndc/auch fonsken manni»
glichen / so vor VnfererN : Ge : Regierung / vnd Eandrmarfchallü
fchenSericht / zuthun oder zuhandlen haben / Bnfer Snadt vnd
alles Lucs / vnd fügen euch hrenrie gnadigiß zuvernemmen.

Bemnach die erfahrung geben / wasMassenein H eit Herd / zuwi¬
der denen von Vnserngeehrnßen Borfahrern außgangenen 6cnc-
rglicn , der Lxecukions- kroccis in iuquiclierccn Schuldfachen / für»
nemblich wegen allerhandt/von denen vnzuha!tig : vnnd boßhaif-
«gen Schuldnern gefuchten Benek vnd Dorthaüligkeiten/ auch
Vnferer nachgefetztM Gbrigkeit gefallenem LctpcÄ vnnd gehör»
fambs/alfo verlengerc worden/daß die Staubiger/cheils bevihren
gehabten richtigen Anforderungen nochlepden : Thals auß Ar»
mut/von der Lxecuciongar ablaßen mäßen / oder doch vbervil lan»
geHeit/vnd darzu mit grosser Mühe vnd Nnkosten/zu demjhn-

Al r gen



2 I ?eM Txccuri ons-
gen widerumbgelangenmögen/vncer bestengedache :Vnserenach-
qesecrce Serrchcer vnausthörlich angelosten / vnd an Vnsern ergs>
nen Seschässt : vnnd Verrichtungen gehindert / auch der Lrcciir
durchgehend geschwecht worden/ vnd fast gefallen.

-Mann DrrVns dann vncer andern höchlich angelegen ieyn
lasten zu widcrbring: vnd erhaltung/deß be- disen^ eiten geschwun¬
denenLieöirs , Thrawen vndGlaubens/ jeder männiglich schleim^
ges Bechc zuercharlerr/ vnnd allem widrigen/so dasselbe hindern
möchte / Mttglichist zustewren vnnd furzukommen ; / ills haben
Wir/den bißherogeführten Lxecunonx- krocesx , abzukurtzen/sur
ein sonderbare Mtmrstc gehalten : vnnd demnach vber gehöriger
orchen abgefordere : auch einkommene Bericht vnd Gutachten/jn-
sonderheie aber/nach vernemmung Vnserer gecrew -gehorsambt-
stcnS/ändte/ausf einNewe Lxccurionx- Grdnung/wie diebcy
obernenc Vnserer N : Ge : Regierung vnd Dandcrnarschalltlchen
Gericht ins känfftig zuhalten / aussVnser : vnd Vnserer Grben/
vnd Nachkommen wolgefallen/nachfolgendergestalt/ Vns gnch
digistrcsolvicrc , vnd entschlossen.

-Neff.
serErste Mul/

dem -HchottS
N-

Vff bekänntliche mit deß Schuldtners
Handtschrisst vnd Pcttschafft / Wie auch Vnserer Stätt
vndMärckt/mit jhrcn Insigln bckräfftigte Schulde-
Brieff / darinnen die rechte vnd wahre Drsach / woher
solcheSchuldt aigcntlich rührct/begriffcn/vn anderelau-
icre Forderungen / setzeli / ordnen vnd wollen Wir / daß

sowol ben Vnserer N : Oe : Regierung / als LandtmarschalltschenGericht/
nach jnhalt deß hievor am Fünfsten vcccmkrix abgewichencn Sechze-
hmhundertDrey vndDrcyffigtsten Jahrs/deßhalbcn außgangenm Oene-
ral ^ lanöatx , die schleinige Lxecurion , vnd zwar alsbalden auff di«

rrsie Klag / der Gebottsbricff hinfüro solle verwilliget / vnd außgefertti,
gct werden / derselbe/alsdann iliehr nicht / als von Jett der vberantwor-
lang an/Dtcrzchen Tag begrciffen . Ber



Ordnung.
!er Ander Wut/

0M OS -'

I
Ann nun der Schuldnerdie Bezahlung innerhalb

>solchenVicrzchcn Tagen nicht latstet / soll auff deß Gläubigers
ferrcrs anruffen/dcrwahrnungsNathschlag/dasist dicvolzichung

deß Gcbottsbricffs innerhalb Acht Tagen / woferrn nichts einkommcn/

erfolgen . Vnd die ferme bißhero erthailtc wahrnung vnd erinderung

auffgchcht seyn .
^ en Schücht : vnd andern ? er5onLl-Sprüchcn / vnnd

Sachen wo der Abschtdt in rem juchcaram erwachsen / soll dicvollzte-
Huna deß ergangenen AbschidtS inner Acht Tagen/ohne weitern anhang/
alsdann woferrn nichts einkommen / der Ansatz verwtlliget : vnd außge-

§ in
'

Zum fall aber der Gcgcnthail etnkombt / das erste anbringen
zwar/mit fürzuhaltcn erlediget/doch wann er rcplicierr . vnd nichts er-

hcbliches beybringt / dasselbe vcrworffcn / vnd dem Kläger vngehmdert
solches vncrheblichen einwendcns dicferrcre Lxecunon verwillrgrt / bene-

bens er beklagte / auff sein deß Klägers anbringen gcwisen werden ; wel¬

ches dann auch bcyandern grach ^us Lxecunomsgleicher gestalt machte

zunemmenist. .^ erBrtttc Lttul/
on dem Ansatz.

H i.
SANN nun dtft Acht Tag auch verstrichen/ solle dem
-Kläger auff ferrcrs anruessen/alsobaldder Ansatz woferrnnichts:

^ .^ odcr wie erst gemclt nichts erhebliches einkommen / verwtlliget/
vnd bey der Aantzlcy außgcferttigct werden.

§ II . Doch solle der gläubiger eheunder der vntcr Marschall / oder

Weißbott/ den Ansatz exeqmerc - seineAnforderung / was dieselbebiß da¬

hin in Hauvtsumma/ Incerelle , Lxpens - Vnkosten vndSchäden / auß-

trüge/wie auch ein verläßliche Verzaichnuß der icnigen Stuck vnd Gurt-
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tcr / sic seym beweglich odcr vnbcwcglich / welche er anzusctzm willens/
sanckt dem gcwönllchcn Gewalt / vntcr seiner / odcr seines bestellten Ge-
walttragcrs Fcrttigung/ bcy RcgicrungVnsermStatthalter / oder Lantz-
lcr / vnd bcy dem Landtmarschalttschen Gericht/ Vnscrn Landtmarschal-
len / oder Landt vnter Marschallen gründlich Vorbringen / vnnd darüber
deren weitern Befelchs erwarten.

Lill- Auch dem Gläubiger bevor / vnd in seiner Willkuhr stehen/lü¬
gend : odcr fahrende Güettcr ansctzen zulasten / doch solle Dnscrc N : Oe:
Regierung vnd Landrmarschallisch Gericht nicht zugebcn/ daß so lang an¬
dere Güettcr vcrhanden/dergleichen Mobilia angcsctztwerdm/ dardurch
der Schuldner vcrschimpfft wurde . '

§ l V . Alsdann solle der Ansatz dem vnter Marschallcn / odcr Weiß¬
bluten/ ( welcher letztere hinfüro von Vnserm LandtmarschallischcnGe¬
richt auffgenonunen werden / auchVns vnd demselben / wie andereAantz-
lcyPersonen/ nach dem / dcstwcgcn in der Gerichts-Ordnung/sich bcsin-
dcndcmkormular . geschworen scyn solle/ zucgcstcllt werden / Dcrselbig vn¬
tcr Marschall vndWcißbott / solle so weit / vnd als vil dem Außwürckcr
dcß Ansatzes/von Vnscrcr N : Oe : Regierung vnd Landtmarschallischcn
Gericht verwilligct worden ist / Spänen vnd Ansctzen / vnnd jhme dest-
wcgcn/cin ordentliche Lxecunon . vnd Spann/vntcr seiner Fcrttigung
zueftcllett . .

§ v . Hierauff gebührt nun Hme vntcr Marschallcn / odcr Weißbottcn
( welcher vntcr Marschall von Äns zwar besoldet/jedoch der Wcißbott/
vmbwtllcn er vil mehrer Ansatz / als besagter vntcr Marschall zu Lxe-
c^uicrcn - vnd ein erträglicherezuebuß hat/ ohne Besoldung/ dienenwirdt/)
deßTagsfür seincISHrungvndMühc/vondcrParthcy zuraichcn4.fi. 4 - ß.
Gleich wie vnten bcy denen einantwort : vnnd schätzungs (
iaricn vorgesehen ist DerLandtgutschy/oder das Rcitpferdt aber/ solle
absonderlich bezalt/oder welches in ihr dcrParthcy Willkühr stehet/sech¬
sten gestellte / hingegen aber durch dise ncwe Tax alle staigerung auffge-
hebt / vnd ins künfftig nichts mehvrs / vntcr was schein cs immer seyn
möchte / ( cs scycn gleich vil / odcr wenig Stuck in dem Ansatz begriffen/
oder er werde in : odcr vor der Statt / nahe oder weit / auff dem Landt
cxcyuicrr , auch an einem / odcr mehrOrthen geführt/oder mehr H6bus>
auff nicht zusamcn gehörigenGücttcrnbegangen odcr nicht) gefordert/0-
dcr genommen / vnd also alleAnsätz/welche ain Partheyberüehren/ vnter



aiüerRaißvi>d Tax verrichtet werden / vnd dainit auch htcrUmm durch
den vnter Akarschallen/ oder Wttßbotten/in den Tagraisen / zubeschwä-
rung der Parthcyen / kein Vortheil gebraucht werden möge / so sötte hin-
füro gcdachtm vnter Marschallen /vnd Wcißbottcn / für ain Tagraiß / von
Georg-.- /bißMichaelis Füuff/ von Michaelis biß Georgi- aber DicrMeil-
Weegs wenigiß / allermaßen sie in dem BottenAmbt gerechnet werden/
vnd zuverrichtnng best Ansatzes / ( es seyegleich inainrm / oder mehr / in
ainer Tagraiß gelegenen Orthcn / ) auch aincn Tag / vnd wo sich schon
die letzte Tagraiß auff erst bemelte Mcilwecgs / völlig nicht crstrcckcte;
Drßgleichcn so der Ltnsatz in der Gcrichtsstatt / oder nahe dabcy / also
daß derselbe in weniger Aeit M Zxc^ uicren , nichts desto weniger allezeit
der gantzrTag/ vnd ein vollkommene Tags-Besoldung darsiir gcrait r vnd
passiert werden/benebens laßen wir ihme Wcißbottcn / oder vnter Mar-
schallcn/sein absonderliche SchreibTax/dergestalt verbleiben / daß er erst¬
lich für Aincn Inlriloiriori -Schein / Item für Ain 8.c!oxierunb > vnd für
Ain Hcreüsnon , von jedem Instmmcnc , es seyen darinn vil oder we¬
nig Stuck begriffen - -- - -- - z . Fl.

Anderten für Ain Lxecucion oder Vrkundt deß geführten Ansa¬
tzes/vnter seiner Fcrtkigung / wie nicht weniger für Ain Viäimuz , so auß
dem ?rockocoII geschribenwirdt / vngeachtct mehr oder weniger Stuck/
darinnen chsciücicec werdm / auch für jedes - - - 6. ß.

Vnd letztlich für Ain jeden Ansatz zu LxrrZIiiern » i . ß.
von der Parthey emfordern möge.

s V l. Darbcy wollen Wir aber / fowol -hme vnter Marschallen /als
auch dem Wcißbottcn / alles crnsts/vnd bry vnaußblciblicher Straffein¬
gebunden haben / daß wann ein Parthey einem / oder dem andern / den
außgewürckten Ansatz/ ob es schon ein geringeSumma anbetrcffen thäte/
zuegestellt/sic densclbcnAnsatz/nicht biß andere/ vnd mehr zusamenkonnnen?
verjähren/vnd auffhalten/sondern besagteParthey alsobalden mit Lxe-
yuierunZ desselben gewißlichcn bcfürdcrn : Wann auch Iween Ansatz
wider aincn Schuldner zusamen kommen / sye denjenigen/ welcher eheun-
der verwllligct worden / vorhero l/xec-uiercn -, oder wann beedc inaincm
Tag verwilligct / sich derentwegen / welchen sie nemblich vor dem andern
zu Lxcquiercn haben / bey Gericht erkundigen sollen.

§ VI l . Imfall nun allein Vahrundt / oder bewegliche Güctter angesetzk
wurden/soll der vnter Marschall / oder Weißbott dieselbe ( doch an dem

Orth/
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Orth / wo sie sich befinden / ) in sein Gerichtliche Spörr / vnd Verwah¬
rung ncmmcn/vnnd entweder sclbstcn in guter Fürsorg vnnd beobachtung
halten / oder einer gttrcwcn tauglich : vnnd angesessenen Person vcrtraw,
en / Damit darvott nichts verwendet werde/welches dann auch von dem
Viech zuvcrstchett/daß sie nemblichcndasselbebeschreiben/vndwie- gemellt/
ein Person / damit nichts veralienierr werde ; hierzu bestellen / jedoch jh-
mc Schuldner/wie auch dem Gläubiger erlaubt fcyn / daß erauff erhei¬
schende Notthurfft / zu den verspörrtcnDahrnusscn / inbeyseyn deß vntcr
Marschall : Weißbotteu/oder anderer darzu verordnctcn/zueschenmöge.

§ V i II . Damit auch hinfüro der ?no > ircc halber / desto weniger streit
entstehe / vNd denen vortlhafftigcn Schuldnern / so bißhcro Vilma! vnge-
hindertdcr Lxe <; uicrcen Ansätz/die Grundftlick andcrwcrts versetzt/o-
der wol gar vcrkausst haben/derlcy Voktl abgcstrickt werden : Also wol¬
len Wir / das gedachter vntcrMarschall vnd Wcißbott/vor Lxcquic-
runZ deß Ansatz / auff dievnbewcglichcn Gücttcr / bcy denenObrigkeiten/
darunter solche Gründt vnnd Gülten ligen / absonderlich aber der vntcr
Marschall / wann er LandtGütttcr anzusctzcn / bcy Dnscrn LandtMar-
schallischenGericht sich anmcldcn/vnd daß solche jhrcrlurixljiötionangehö-
rigc Stuck angcfrtzt werden / fürmerckcn lassen / dessen auch einen Schein be¬
gehrt! / vnd solchen alsdann / sambt ihrer Lxccurion , mlteinvcrlcibung/
obangeregter Derzaichnuß/sowol der anfordcrung/al§ auch der angcsetz-
ten stuck / Gült / vnd Gücttcr / dem Gläubiger zucstellcnsollen.

§ I X. Der Termin aber deß Ansatz / solle wie bißhcro bcy Vnserer
N : Oe : Regierung erhalten worden/ Vierzchen Tag / von der Lxe ^ uie-
runs : vnd eheundcr Nicht anzuraiten / begreiffen.

§ X. Fcrrcr/vnnd zum fall sich begäbe / daß der Schuldner wissent¬
lich nicht begüttet/ also der Ansatz / entweder gar nicht / oder nicht völlig
möchte Lxcqnicrr werden/folle dcrGlaubigcr/hikvor gebräuchigerMas¬
sen / vmb auffkag Güetter nambhafft zumachcn / cinkommcn / welches
dem Schuldner

Inner Drey Lagen / sonst wurde in die kerLonal -Lxecution verwiMgt /
Nach vcrflieffung diser/
Nochmahlen jnner Drey Tagen/äufferlegtr ^
Alsdann woftrrn nichtseinkommen/vcrwilliget/vnd wann sich im

nachsuechen/daß der Gcgcnthcilnichts cingebracht / oder die auffkag Nicht
vollzogen befindet/bcy Regierung/das vecrer andenProfoscn/zu also-

dal-



7 " ' r "knagrrr mra ) venieiven/mnzueziehung geulicgsamcr Wacht/aufdas Landthauß / in verhasst gebracht : Die Weibs-Personen aber / wel¬
che - andtLcuth seyndt/ nicht auffdaß Landthauß/ sondern in ihren Wobn-
Annmern / vnd da sie deren keines hetten / wo sie einkehrcn / alllucr in derS >tatt / »N den ^ recst genommen werden.

L X l. Wann aber der Schuldner Güetter nambhajst macht / so nichtannkmb lch/ vnd zuvermuethen/ daß er bessere habe / solle er einen Körper-
Uchen Aydt ablegcn / daß er keine bessere AahlungsMtl / m seinem ver¬
mögen habe/noch wisse. '

^
So nun der Landnnann/welcher auffdaß Landchauß/oder der/

so Vnserer Regierung in Oesterreich vnter der Ennß/vmerworffen/Zum
Profoscn m ^ rrctt gebracht / gleichwol keine Güetter nambhafft zuma!

^ sieGlaubrgervölligzubezahlcnhctte ; ScNenvndord-um Wir / daß auff solchen fall / dergleichen Personen / wann sie anderstdurch Lglu ; porm - coErvnversehcnezuefM/vnd ohne,hr verschulden/zn Armueth gerathrn/all ihr habendes Gnet/Hren Gläubigern/ ohne eini¬
ge gefährliche Hinterhaltung/ würcklich vbcrgcben vnd einraumbcn: bene-bens den Aydt der Armen/ daß sie nemblich in ihrem Vermögen weitersnichtshabennoch wißen / laisten : Darauff siealsdann der Lerlongl Lxe-
cmionzwarbchcydt/doch nichts destowcniger denen Gläubigern so weit

^ ^ ienigen aber/ so ausser eines Osluz koeruiri (so ihnen Zii-
erweifen obligen soll/vnd derentwegen sowoll Vnsere N : Oe : Regierungals Landtmarschallischcs Gericht/ penenselben einen leydentlichen rc/min
Sugcben hat/ ) m Schulden gcrathen / vnd derselben siirsützlich mehr ma,
chen/alssie auß ihrem Vermögen bezahlen können/odcrinfrauöem Lre-clieorum . daß ihrige verthuen/vnd demnach obgchörtcr Massen / auffs
Landthauß / oderzum Profosen in ärress kommen / sotten auffanruestmB peß
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dcß Glaubigcrs/wann sieLandtLeuth/ zubcsiraffimg vnd abbueß/auffein
Grönitzhauß/verwahrtergeschickt/vnd alldorten so lang/ohneSoldt/allciu
mit raichung derkrokanc so gcwönlich / zudicncn / biß sie sich endlichder
Schulden halber bcfrcyct/ oder derselben gäntzlich entlassen scyndt / ange-
halten : Die aber/ so keine LaudtLcuth / ihnen zur Straff / vnd andern zum
abscheuch / von dem Profiten in die Löwcngrucben/oder auff deß Klagers
ftrrers begehren / in den allhicsigen Stattgraben gesetzt / oder sonsten zu
gemaincr Arbeit angchqlten werden ; vnd auffsolchcm fallsowolVnscreN:
Oe : Regierung / alsPandtmarschallffchcGericht/nach vernemmung der
(7rcci !rorn,wievil dergleichenPersonen an aincm oder andernOrth vnd
vcrhaffmng / an der Schuld jedes Tags abbüessen können/zucntschaideu
haben: Die WetbsPcrsoncnaber / mögen in die Spitällcr / zu Dienst der
Armen/ohneBesoldung verschafft werden.

tz X I V . Weilen auch fürkombt/das thails Obrigkeiten vntcr welcher
IurixächHon die Grundstuck oder Gülten/ soanzusctzcn / sich befinden / von
dem vntcrMarfchall/ oder Wcißbotten absonderliche Lompalx -Schreiben
hcgchrn/vndsonsten nicht statt thucn/oder dieLxccurion fürnrmmen lassen
wollen : welches dem alten herkommen/auchder Billichkeitzuwidcr/Als ge¬
bleiten Wir allenvnd jeden Obrigkeiten/ Geist : vnd Weltlichen/ allesernsts
hicmit/vnd wollen / daß sic hinfüro dein vnterMarschallenoderWeißbot-
tcn / an seiner Verrichtung einige Verhinderung nicht zucfücgen/noch dest-
wcgcn L ompaix -Schrciben/ oder anders crwardten / sondern die geführte
Lxccrmon fürmerckcn : Da sic aber / wegen Obrigkeitlicher Sprüch
vndGaaben / oder anderer Lrcclirorn halber / bcdenckcn haben/selbiges
M dem Schein ( welchen sie gegen leydcntlichcrTax/doch inhöhernSa¬
chen maistens vmbs . ß. erthailen sollen ) beyrucken.

AepPmdteLttuk/

Don dem Anbott vnd LiiÄ.
s /

'
N - '

" '

Ach beschchenenAnsatz/bleibtmitler Zeit die kos¬
teüion der gcspänten G netter / allein bey Gerichts Händen/vnd
sonst keinerParthey/vnd so der jcmg/auff dessen Güetter / der

Ansatz crgangcn/in der bestimbtcnIeit derBiertzchcnTügselbige nicht ge-
laist / soll alsbald der Rathschlag

kün wvsmn nichts cinkvmmen/Anbottvnd - e§ der Cantzlep Mßjnftrkkigen/,
erfol-
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erfolgen/ vnd darüber neben dem Anbott/ damit die nächsten Befreundtcn /
ihreSprüch / sonderlichdascinstandtRecht/anmcldcn können / auch das

sowol bey offtgcdachtDnscrcrN : Oe - Regierung als dcmLandt-
marschallifchenGcricht/ außgcfcrttigct/darinnen ScchsWochen beftimbt/
auch in bcedcn alles das icntge / so in dm Ansatz kommen / begriffen werden.

L II . Juin fall nun der Schuldner/die gespänttn Gücttcr inner den be-
sttmbtcn lcrmjn,mitvollziehung voriger aufftagen außgelöst/so soll das
Gerichtden Ansatz/ doch nicht vor/ vnd che/biß der Vnkostcn vnd Lxpcns.
fobiß zudcrsclbenIeit darüber gangen / ( derentwegenVnsereN : Oe - Re¬
gierung vnd Landtmarschallisches Gericht/ die Mäßigung kxrrgorchna-
rie wie Hernach folget / fürnemmensolle ) darneben auchbezalt worden/ k e-
laxicrcn vnd auffhebemingkeichenauch die nächstcBcftcundtc/wann sic auff
das angeschlagene offene dcß einstandt Rechts/ bey solchen gcspän>
ten Gücttcrn / wofcrrn sie von dem Schuldner selbstnicht außgelest wurden /
sich gebrauchen/vnd ihrer BcsreundtcnGüctter/gegen erlegung dcrGcricht-
lichen behcbnuß annemmen wolten/sichvoraußgangberührter Sechs Wo¬
chen bey Gerichtgewißlich anmclden / die behcbnuß / würcklich erlegen/ vnd
darüber nicht verziehen / widrigenfallsVnsercN : Oe : Regierung / vnd
Landtmarschallisches Gericht / auff weiters anmclden / dem Gläubiger
dasVrlaub mhaiken/vnd darübcrweder denHauptSchuldner der auß-
lösung / noch die Befreundte deß einstandts halber / weiter hören noch
zurlaffen sollen.

Lill. Die angesetzte bewegliche Gücttcr betreffend / weilen darbey ohne
daß kein einstandt gültig / solle VnserN : Oe : Regierung vnnd Landtmar--
schallischcs Gericht/derentwegen kein Anbottvnd Lüiöt - ferrer außfertti-
gcn/fondernnachLxccjuirrenAnsatz/(zumfall anderstderGlaubigcrallein
Vahrnuß ansetzen lassen ) gleichfals alsobald auff erstes anrueffen / dem
Schuldner die ablösung inner Viertzezehen Tagen durch den Rathschlag
anbefclchen/ welchen so er nicht nachkombt/ vnd der GläubigerVrlaub vnd
Schätzung begehrt / ihme solche ohne weitere Wahrnung mit

Kat woftrrn nichts einkommm/
erthailen / vnd zugleichLommillgn '

en verordnen/ so die Schätzung / mit
vorgehcntcr/ auffVicrzchcn Tag/ von Zeit der Lxequiceunz anzuraiten/
gestellter Verkündung peremproric ins Wcrck setzen / benebens dem Ge-
genthail dievnfählbahre karicrunZ . durch absonderlichen Befelch/ auffdie
weiß/wie hicruntcn bey dem Vrlaub / von den vnbeweglichenGüttttrn/
fürgeschenist / aufferlegen : jedoch wann die Schätzungö Lelarionrinkom-

B r mm/
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mcn/sowoldein Schuldner / als Gläubiger bevor gelassen / die vbcrschä»
tzung znbcgchrcn / darzu gleichfallsDicrtzchen Tag pcremproric bestimbt/
nach vcrflicssung derselben aber/der vberschätzung halber / kein chail nrchr
gehört / sondern der Gläubiger bey seiner bchcbten euffcristen Lxccurion
tvürcklich gchandthabct / vnd aust sein anrueffencwelches in seiner Will
Mr stehet ) die Gerichts Vrkundt außgcfcrtttget werden.

AcrWnWLimi/
Aon dem Arlnub vnd Lowmillion.

O nun der Schuldner/die angesetztenbeweglichen
Gücttcr/indem in Anbottbenennten Icrmin , auch nichtaußgc-

rWW löst/sollenobgMieltcGerichtcr/dcmGlaubigcr/auffscinbegern/mit
ki -it woftrrn nichts emkommcn /

So weit sich sein bchebnuß / vnd darüber gelostem Lxpcnz vnd Dm

kosten erstrecken / Vrlaub vnd Lommillion zur cinantwort : vnd schck--

tzung : Item ainen Paririons -Bcfclch / mit angchcnekten Pöenfall ( wel¬
chen DnsereN : Oe l Regierung vnnd LandtmarschallischesGericht/nach
beschaffenheitder beklagten Pcrsohn vnd Vermögens / setzen vnd demselben
Befelch einvcrletben wirdt ) auch den Gehorsam Briest/an die Vnterthm
nrn/ zugleich vnter ainsten außzufcrttgenMwilligcn.

§ II . Wann aber der beklagteentweder der Schätzung nicht statt thuen /
oder die notwendigen Inkrumcnra . GrundBücchcr vnd Urkaria .vorzule-
gen sich verwaigcrn/odcr sonst vngchorsamcrzatgcn wurde/soll soleherPöcn--

fall als i plo LÄo , vcrfallen/eingcfordert / vnd er noch darüber von Vnscrer
N :Oe :Regicrungoder Landtmarschallischen Gcrichthiehercirierrvnd zum
fall er ein LandesMitglidt / auffdas Landthauß: Die jcnigen aber so nicht
LandtLeuth scyndt/zumprofosmin L reell verschafft '.Mit denenWeibsPer--

sonen aber/wie obstchtt verfahren/ vnd dessen nicht erlassen werden/biß sie
würcklich gehorsamen . ^ ^ ,

F l II . Zn dem Gehorsam Brieffaber/den Vnterthanen/ dicbetrohung
beschchcn : Da / vnd zumfatt / sie dle angübung nicht laisten/ oder sich sonst
vngchorsamb crzaigen wurden/ sie durch dm Profosen/tnBandt vnd Sysen/
allhcro gebracht vnd in Stattgraben zur Arbeit angchalten werden sollen.

IV - Nach empfangenenLommillions -Befclch/sollen dieLommil^
ssricn dem Schuldner zu der einantwort : vnd schätzung/ ainmal/vnd zwar
pcremproric verkünden / vnd rin TagsatzungauffDierzchm Tag / von Zeit

der



Ordnung. n
der geschehenen erinderung anzuraithen/ benennen / es erscheine alsdann
der Schuldner oder nicht / anfangs die einantwort : vnd nachmals auch
die Schätzung/so weit sich die behebnuß dcßKlagers erstreckt/vnterain-
stem fürnemmcnvnd verrichten.

§ V. Doch solle der Gläubiger / wann das gcurlaubte Guct vnchail-
bar/dicvbcrmaß / sambt der OriAinol-ObliZation vnd denen biß dahin
geführten Löten , innerhalb VicrzchenTagen/zu Gerichts Händen erle¬
gen / vnd das Gelt folgcnts dem Schuldner auff sein begehrn gegenQuit--
tung/dieOblibgcionvndLöten aber / damit dem Kläger / ein Gerichts
Vrkundt zubcgchm/nicht benommen werde / mit Vorwitzen hinauß erfol¬
gen : Da aber das gcurlaubte Guct chailbar wäre / daß ienige / was dcß
Gläubigers anforderung vbertrtfft/alöbaldrcloxierr , vnd auff anhalrcn
deß Schuldners/ bey deß vnter Marschall/ oder Weißbottens ?rockocoI!
ab : vnd außgcthan werden.

ter/wclche dcrDrccliror , selbsten in Händen hat / solle dieselbeso-
wol beyVnscrcr: Qe : Regierung / als Landtmarschallischcn

Gericht/ohne einich vorhergehenden 6ra6um Lxecurioniz , erstlich
kiat mit vorwißen /

AlSdaNNnochmalenMik vorwissen / Vttd letztlich
kist woftrrnnichts einkommm/mitordentlicher VerkündungfürZUMMMeN

vcrwllliget : auch weiterskeine crinder : oder Verkündung zucgclaffcn werden.
§ II . Doch wann eindrcchlordieLxecucionauff solcheLtokiliz,

welcheer selbstnicht in Händen hat/ crgreiffcn wolte/istderselbige solcheLxe-
curionperAmclus oröinarioz> außzuführcn schuldig.

ß l.
Ann auch am : oder anderer THatl/ bey der fürüker-
gangeiien Schätzung beschwärdtzuseyn vermaint/so ist einem ie^
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den zuegclasten / darüber noch am Oommiüion zur vberschätzung /
auff anderePersonen znbegchrcn / welche inner den nächsten Vier Woche»
nach einkommencr einantwort : vnd schätzungs Lclacion -zumfalsvnbeweg,
liehe : wofcrrn sic aber bewegliche Gncttcr scyndt/innerhalb Vicrzchcn Ta¬
gen angemclt/ so dann iene in den nachfolgenden Iwaycn Monaten/ dise aber
inner Monats ftist / perempwric , zu Werck gesetzt/ vnd gäntzlich verricht
werden solle.

§ 11. Die Schätz rvndVberschätzung der LandtGüettcr / Frcyßaigcn
vnd Lehen/belangent/lasten Wir es dißfalls bey dem alten / bißhcro erhal¬
tenen Gebrauch/solcher gestaltgnädigistverbleiben / daß die Partheycn/ in
dem/vmb Verordnung Lommillarien einlangcnden anbringen / iedesmals
sclbste/taugliche/ dcsLandts gclcgcnhcitvnd in schätzungsSachen erfahrne
Pcrsonen/nambhafft machen möge

'
/dencnGcrichtcrn aber/bevorstehen solle/

dastcdarwider erheblichebepenckcnhctten/andcrccxOKcio zuvnordncn.
« m . tmiacn / welcher die vbcricbäkuna bcaclirt bat / iolle ier-

l--

ZwaycrLandtRechts Bcysttzcr/von bcedenStändtcn ) cxcraorchnarie
derendlicheaußschlaggemacht werden/doch dem beschwckrdemThail/daselbst
bey Vnserm LandtmarschallischcnGericht / die ^ ppcllsrion bevorstchen.

^ er AchteLittrl/
>on Uvx der einantwort : vnd sch--

HUtW Lommillarien.
ß l

Etreffent die LommilLncn , welche M elnant-
wort : vndschätzung/der angesetzten Güttter/abgeordnetwerdm/

^ solltdencnselbm/ erstlich für das DcrkündtSchreibcnjedem z . Fl.
Da sie aber exrra oräinarie nochmahlen verkünden müesten/mchr

nichtals iedem - - - l . Fl . 4 . ß . geraichtwerden.
Wann es nun hierauffzurAbraißkombt/ istdieParthey einem ied-

wedcrn/dcßTags/ für seineIöhrung vndMühe - 4 . N » 4 - ß»
Da aber dieParthcy/ die Lommillanox selbsten verzöhrcnwolte/z . Fl.

zugcben/doch dcnLandtgutfchy/odcr dicRcitpfcrdt/absondcrlichzubezahlen/

§ II . DerTagraismhalber/wiewettnemblichdieLommillaeienftdes
Tags



Ordnung. b
Tags Massen/sollees gleich wie oben bey dem Weißbotten vermeldet / ae-
halten werden.

s II l. Hingegen solle die k elarion , ohne strrereTa,r oder Verehrung vn-
verzüglich erfolgt/ vnd bey Straffnicht auffgehalten/auch die Schätzung m^ oco gemacht vnd verfaßwerdenz vndhabensich dieLommiLricn diß
falls fovil müglich ist/zubefürdernvnd die parthcycn nicht fürfetzlich auff-
KUzlHm/Uch Huch !)Ul'chdtk ^) gkchel)ett Ml Ektk vernchF
tung nicht auffhaltcn zulasten: Will aber die KlagendeparchcyfolcheSchä-
tzung allhierverfassen vnd auffsetzen lassen / fol es ihr auch vnverwehrt feyn.

Wer Nmndte Liml/
M dk ^ xcLution , Mff die HeiW,
EandtöUürstl : Eehenbare vnW6eiLommiss: wie

auch der Lommunicctcn Kittllter.
HI.

Ovü der GeWchen vnd Vnserer aigentHumv-
! ltch/ auch mitleydigen Stätt vnd Nrärckt/derselbmSpitäller vndr-tWrV» PfarrenGücttcranbclangt / welchen ohne Vnfcr gnädigistes vor-

wissen / ihrer Klöster vnd StüffttGücttcr / mit Schulden zubeladen / nicht
erlaubtist/wann diefelbewcgcnlln var-Schuldcn/in dir Lxecutton kom¬
men/vnd darinnen vnaußgclcdigtcr verstehen bleiben/sollen dieselbe ausser
Vnfer gnädigistes / oder Vnferer N : Oe : Regierung vorwiffcn vnd weitere
Verordnung/ nicht alicnierr , vnd die ki^ ci Lommiix -Güctter/ wie auchdie
Lehen/ sonderlich die auffdem Fall stehen / auffLommunircren dabey kein
Föttigkeit zugewarten / nicht rranzscriert , sondern dieLxccurion . allein
sä kruÄux öc commoclirarexgeführt werden / iedoch solchesauff die je-
MgcnGüctter zuverstehen/welchrauff ewig darbey zuverbleiben gestifftet/
oder mit Vnfcrm LandtsFürstlichen Lonienx dahin gewidmet scyndt.
Wann aber der Verknuster / bey seinem vcrkaufften Guct / noch einenRest /
von seinem Kaufffchilling zufordernhette/solle der CrecHcor . gleich wie in
MldcmI^eLlSpküchm/dieLxecurion guchgusfdgsAigmthumbMführm
befucgt seyn. Der LandtsFürstlichen Lehen halber / solle es der Icit/nach
Vnserer denIwölffkenlVl ^ , ^ nnoSechzchcnhundcrt vnd Viertzig / ers
gangenen allergnüdigistenL.slo !uuon gehalten werden.
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Der IchmdeMul/
Don inuechwtlltger verlmgeruna onnd
auffzüg derLxecurioncn, wieauch berbottenen Schein / o-

dtt karciöa , § andluttgM/VNhR .enunci2rioncn , auchwas
demselben mchrers anhängig.

ß i
Errers wollenWir auch obgedachte vonVnfem
höchstgeehrtisten Vorfahren/sonderlich vnscrm geliebsicnHerrn
Vattern Kayser kcr6in2n6odemAndcrn/ § hrissseel : angrdcn-

ekcns/in lautern Schulvt r vndLxecurionx Sachen / vntcrm 6210 den
FimjstcnOcccmbris , ^ nnoSechzchenhundertDrey vndDrcyffig / er-
gangeneKaystvndLandtsFürsslrt -encrglizhiemitcrß'ischt/vndVnscrcr
obbcmclten N : Oe : RegierungvndLandtmarfchallifchmGericht / alles
Srnsts anbefohlen haben / daß siesowol in erkennten / als oblpoci6cicri .cn
lautern vcrbriefftrn Schuldfachen vnd Forderungen / die Gläubiger/mit
( ^ommi Kon . 7°crmin vnd anderwcrtigen / '

durch die Kriegs : vnd Rech¬
ems begierigen Schuldner / furchendeaußflücht/verzügige einrcden vndcx-
ecprioncn die dcß weitern vnd lcngcrn außtrags vonnöthen / nicht be¬
schwören/noch das vnlauterc / mit dem lautern vermischen/auch ainiche
^ ppcilacion nicht Melassen / sondern den Schuldner dahin anhalten/daß
er alsobaldcn paar vnd würcklich bezahle/ vnd so dann nach gelaister bezal-
lung allercrst/odcrauchin wehrendelauffdcr Lxccurion .doch absonderlich/
vnd derselben ohne Hinderung seine/LxccpcioncLder Ordnung nach für-
hring vnd außführc.

§ 11. DaauchdcrBeklagtea,nigerechtmässigeel'nredtoderLxccptioli>
fürzuwcndcn hette / solle derselbe die O -Kron -mn wchrmden Gcbottsbricff
vnd wahrnungs Rathschlags^ rmincn .vor dcmAnsatz/zuglcich : die ve-
remproriasaber/auch diejenigen Oeclinacormz . welche vim pcrcmprs.ri« auff sich haben/miteinandereinbringcn/vnd ohne sonderbahr erhebli¬
che Vrsachen weiters damit nicht gehört / vilweniger einige verfahnmg/
«ach erlangtem Vrlaub ungeordnet werden.

§ U l. Allein weilen bey denen LonnaSen . vnd Schuldtverschreibun-
gen/ allerlcy Schein vnd vnzimbliche ?arric!-c Handlungen/ zu bemäntln»,«,
deßvnShristlichcnWuchers vnd vbermäffigcn Inrercsse ( wiedie tägliche
rrfqhrenheit mit sich bringt/ ) mit vmerlauffm : Als wo sich einer auff ein

gr-



Ordnung . i5
gewisse Sumam verschreibt/als hem er dicsclbige gantz in baarem Grit em¬
pfangen/da doch das wcnigiste baares Gcldt/das vberige aber/alles andere
zucgrschlagcnr Sachen / Wein / Gttraydt/Klamodien / Silbergeschmrit/
Wahrcn/vndnochdarzuin einemhohen vbcrnrässigmWmh/vnd schlechter
Gücte r Item andere Schuldten/darvon entwcdcrs gar nichts/oder wenig/
oder doch nicht soviel/ als sie zuegeraitct/einzubringcn/ vnd dergleichen mehr/
-a offtmahl wol gar / daß zuvor snnenbehalteuc vnnd widcrumb zu der
Hauptsummam geschlagenes Inrcrcüc gewesen / dann wo eMcr auff ein,
ltzcndcs Guct / ein gewisse Summa Gells / welches doch vil ein mchrers
wcrch / leihet / vnd jhme darfür einen kauff/ auffwidcrkauff / in einer gewis¬
sem« vdkurtzen Anzahl Ichr / widcrumben abzulcdigcn / auffrichttlNäst/
vnd selbiges Guct dem cntnembcr wideruinbim Bestände verlast/ das Jähr¬
liche Bestandtgeltaber / so hoch spannet/daß shme von dem Hundert nicht
allein6 . 7 , vnd 8. Gulden/sondern wol 10 . 12. vnd noch mehr Gulden/
best Jahrs kommen : Solchem nachvnd weilen vise / vnd alle andere derglei¬
chen Schein / vnd psrriciL Handlungen / sowol Wider Gött : als Menschli¬
che Recht/der nächste/welcher etwo MNöthen/vndGelts bcdürfftigist/dar,
durchZum höchsten vervorthailt / vnd zu grossen Schaden gebracht wirdt/
auch wider die Ahristliche Erhärten Muffen / vnd männiglich nur zu Unter¬
brechung Dnscrcr wolverordnctenLandtsFürstl : Lcncralien - vnd Sa¬
tzungen/ der auff5. odermaistens 6 . P .Lcmo , zuegelassenknIluereilLhal¬
ber / fürgenommcn werden:

Als wollen Wir solche verbottene Schein vnd kamöw Handlun¬
gen/hiemitnicht allein allerdings callierr , aussgchcbt / auch für nichtig/
vnd null cMcMricrr, sondern auch alles ernsts anbefohlen haben/das dar-
auffkcin kxccurion erthailt/vnd wo die llarriclL , vnd Schein Handlun¬
gen cnewcders bekäntlich/ oder alsbald zucrweisen/ der senige/so dirselbige ver¬
riebet / vmb die verschobene Hauptsumma/vnd noch darzuc / nach bcschaf-
fenheit deß vbermäffigcn Wuchers / vnd Inrcreile , an Ehr / Leib / vnd
Guct/ohnealle Verschonung gestrafft / hicrinnen auch cx OKcio pwce-
clicrc , vnd noch dem beschwärtcn bevorstehen solle / allescincdarauß erlittene
Schäden / all zuhochbczahltes lneercssc . vnter was Namen/ vnd Schein
dasselbe bcschchcn möchte / vnd was jhmesonstcn wider Billichkeit zugcmue-
tkk worden/absonderlich zuersucchen.

§ I V . Vnd damit difcm allein / desto gewisser / vnd sicherer fürkommen
werde / Als setzen/ordnen / vnd wollen Wir / daß hinfüro in allen Schuld¬
verschreibungen/vndcomraöken , Massen solches auch die gemaincKayf:

K Recht
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Rechtvermögen / vorgcmelter Massen / die wahrevnd rechteVrsach / woher
solche Schuldtaigeutlichrüchrct / begriffen/vndwo dieselb nicht von baae
dargcllhcncnGelt/sonder andern zuegeraitet : vndzucgeschlagcnen Sachen
hcrkäinc / daß dieselben / wie auch deren <) ualicetcn . vnd der Merth / wie
hoch sie ncmblichen angeschlagen / vnd zuegeraitet / außgcdruckt/ vnd wo sol¬
ches in aincr Schulde Verschreibungvnd conrra <5k . nicht begriffen/ das
darüberdie Gerichtliche Lxccurion nichtalsobalderthailt/sondcrn dieselbzu
weiterer rechtlichen crkantnuß außgesicllt wcrdm solle.

§ V . Vnd demnach auch fürkomt/daß die Lonrrakcnrcn offtmals OK-
libLtioncs . vnd Schuldtbricffnriteinanderauffrichten/vnd Vnscrm Land-
ÄiarschallischenGericht pro rariücacionc ciirraichcn/darinnenvngewön-
liche Llaulnln » virdkenunciarionex »raciuum Lxecucionis begriffen/
Als setzen / vnd ordnen Wir / daß dergleichen dem lun puklico zuwider
lauffende Obligalioncz . vnd LonrraÄ , bey keinem Gerichtangcnomen /
sondern der Parthey widerumbhinaus gegeben werdensollen.

§ V I. Zwar wollen Wir hierdurch keinem verwehrt haben/daß er sich der
Moratorien . dommiilionen , vnd stillständen / auch anderer für ihne
ringeführten öeneücien wie auch die Weiber / wann sie sich neben vnd vor
ihre Ehemänner verschreiben/ ihrer in Rechten habenden Freyheiten begeben
vnd k cnu ncirn mögen / doch daß sic derselben vorherodurch IwecnRcchtS-
gelehrte / oder sonsten der Rechten verständig Adclichc Männer/vnd Icugs-
ferttiger / gcnuegsäinb erinnert werden / oder wo das Weib / auff ihr aigen-
thnmblichesGuet wegen deß Manns Schuldt / bey dem Grundbuech einen
Satz machen läst / daß sy in aigcmr Person darbcy erscheine : welchenrm der
gestallt renuNLier c haben/ Widerdicsclbm solle der L xccu non - vngcachtet
sy etwan Lin ^ loraconum . Wider ihre Lrcciirorcx , in Zcncrc beyDnS
außwürcken möchten / ain : als den andern weg/ihr lauffgelaffcnwerdcn.

§ VlI . Nicht weniger nach erlangten Vrlaub/vnnd LommiMon,
wann die cinantwortung würcklich vollzogen / ob schon der Schuldner hier-
zue nicht pariert - sondern dieselbe vntcr dein fteyen HiiNNtelbeschkhen/ wol¬
len Wir / daß derselbe Lreöi ror , vnter die kloraroria , stillstandt/ Lonvo-
cations - vndandere Lommichoncz , welche Wir ctwo einem/oder an¬
dern Oebicori auß gewissen Drsachen Wider seine (ircöicorcx rrthailettvnd anordnen / weiters nichtgezogen / vdcr verstanden/ noch an seiner eusse-
riftbchcbtcn Lxecncion dardurch verhindert werde : Doch solle er dem Ge-
richt zu schuldigen ehrn/ vnd nachrichtlicher Information sichzwar schrifft:
odermündlichanmelden/ hingegen Hme solche anmeldung an stinen rechten

vnd
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vnd erlangten Lxecurion vNprXjuclicierlich seyn/auchderentwegen zuei-
Niger wettemliquiciierunbin die Lommisslon nichtgezogenwerden ; vnd
vifesallein sovilden Schuldmer betrifft / Da abereiner oder mehr/ miß den
Mtglaubigcrn/wider dm/cnigen/so das Drlaub vnd einantwoming er¬
langt / ? noeiccr-Sprüch zuhaben / vermaittt / ist er derentwegen bky der
LommilNon red: vnd antwort zugeben schuldig.

^ I-
7?d demnach auch bißhero ml Vnkosten / auff die
Gerichtlichekoücüore ; gangen/wardurch nicht allein sowoldcr
Schuldner / als Gläubiger / mercklich beschwört worden / auch

andern nachfolgenden Lreclirorn zu nachchail geraicht hat l Als wollen
Wir dieselben/alsvnnöchig hiemitgäntzlichcn cZllicrc . vnd abgeschafft ha¬
ben/ vnd mag derGläubiger/ für sich selbst/ oder durch feineLeuch/ die ihme
Gerichtlich eingcantworteGüetter besitzen/vnd da er an scincr ?ossc6, durch
den Gegcnthail beunruhigetwurde / solle Vnscre N : Oe r Negierung / oder
Landtmarschallisches Gericht / jhme Gläubiger an die Handl stehen/vnd
denselben bcy seiner kollcis , in attweg handhaben / Beliebens auch gegen
dem Verbrecher/ Bnscrm lub ciaw den Anderten ^ nno Scchzehen-
hundert Drcy vnd Viertzig/anssgangenemQcncral .Vlanciar gemäß / ohne
einigen KcchcÄ der Person / Mit aller schärpfst Verfahren/vnd er als rin
ZerstörerdeßFridcns / vnd der Gerechtigkeit / an Leib / Gurt / vnd Bluet/
nach beschaffenheit der Sachen / ohne alle Verschonung/ neben erstattung der
verursachenden Lxpcnx , Vnkosten/ vnd Schäden / bestrafst werden.

AerIwölffteLttul/
. . ' . " "

/

Z >- ,

E Echm / zu Einstellung der Lxccucion , Gelt zu Gerichts Handtcn

Kr
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daß männiglichzu guetem/ solch erlegtesGelt/in ordmtlichcr richtiger guctcr
Verwahrung / vnd Sicherheit gehaltenwerde : Deinnach so M nun hrn-
füro / jederzeit am wolverwartcs Orth / beyVnscrer N : Oe : Regierung/
in deren Rathsstuben / allermasscn vnlängstcn beschehcn / außgezaichnctcr
verbleiben/ darzu VnscrStatthalter/ vnd Kantzler / wie auch der Gmchts-
Lecrcrariuz . jeder ain bcsondcrn Schlüssel behalten ; bei) Vnscrm ä- Midk-
marschallischen Gerichtaber/ ein wolvcrwahrteTruhen/ mit zwaycnvntcr-
schiedlichen guttcn Schlössern/ in einem wolverwahrtcn Gcwölb styn / vnd
bleiben / zu welcher Truhen der Landtmarschall / oder in seinem ^ibwcscn
der LandtVntcrmarschallainen Schlüffel/vndden andcrn/dcr Landt,chrer-
berhaben solle/daßalso ohne Zhrbaider wissen/vnd vorgchende Verordnung
keinGeltempfangen/oder außgegebenwerdenmöge. ^ ^

§ 11 . So bald auch ein Gelt von aincr / oder andern Parthcy zu Ge¬
richts Händenerlegt wirdt / Me bcy Vnsercr N : Oer Regierung / dem Ge¬
richtsLccrcrmio , vnd bcy demLandtmarschallischcnGericht dem Landt-

/ m dmn öey^kyn/
»ervcttschicrt / vnd bey erhcbung desselben/ das gebrauchteAehlgclt/alsvom
Gulden Ain Kreutzer / davon genommen/hingegen aber / dcmGlanbigcr
der Lesrek > wegen abgang dcß zehlgclts Vorbehalten werden.

§ 11 l. Iu welchem ende dann glcichsfals crmeltcr Gerichts 8ecremriu8
vnd der Landtfchrciber ein besonders Geltbuech zuhalten/in welches stc alle
VepoülL , alsbald dieselbigeerlegt werden/ wer es erlegt hat/ mit derSum,
ma/Zeit / vnd Tag / auch verpettschicrung / mit selbst aigener Handt
zuverzaichnen: vnd einzuschrribcnhaben / vnd wann ein Gelt oder anders
veoolirum . iNit bcwtlligung dcß Gerichts / oder der Parthey hmaußgc-
geben wirdt/so solle alsdann der/durch dem cs erhebt wirdt/ denselben sei¬
nen empfang/ vnd hinaußncmmung auch mit aigener Handt vnker obbe-
stimbte deß Gerichts 8ecrermij . vnd Landtschrcibers Vcrzaichnuß / im
Geltbuech vormcrckcn / vnd dem Gericht destwegen ein gcnucgsambeQuit¬
tung geben / welchecrmeltcr Gerichts 8ecrermiu8 , vnd Landtschrcibcr / or¬
dentlich rcMricrn . vnd nebendem Geltbuechauffbkhaltensolle.

§ IV. So auffainsolches zu Gericht erlegtes Gelt/oder anders Depo¬
situm ein Vcrbott ( wie vilmahlenbeschicht ) geschlagen/ oder ein Ansatz an-
gcmeltvnd angenommen worden/solle besagter Gerichts 8eckcrariu8vnd
Landtschrcibcr/dasselbe jederzeitordmtlich / vnd wie gebräuchig / jnsonder-
hcitdarzurvormcrckrn/vnd deffclbm einfchrcibcnsjnhalt/ dencnParthey-
m / dieesberührt/auff derselben ersuechen / vnd begehrt» / glaubwürdig«

Auß»
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MßMa / vndAbschrifften / sich deren an stattainerBekamnuß vderQuit-

tung chrcr Nothdurfft nach / zugebrauchen / gegen raichung aincs Gulden

Tax/mitthailen/vnd erfolgen lassen » ^ ,
Aer ArepzchendeLltul /

Fon derHmAtSMkun-t.
z i.

Ann alsdann der Gläubiger / oder besitzende
AM / dieLxccmion vollführt / stehet ihmt bevor/em Gerichts

DrEundtZubegehren/ deren sich zu seiner mehrern Versicherung/

NW Men auffzuctragmde fäll der Nothdurfftnach/zugebrauchen / welche
__ evmderunclcrthMletwkkven.

^
Wie nicht weniger / da rr solche Gerichts Vrkundt/auff Pergament

schrien lassen/ dasselbige absonderlich darzuegrbm / oder bezahlen solle.



2O 7?eive ^ xecucions -

mit besonderernoch liichmcn schärpffcmStMff/ andernzum qbschew/ vtt-
nachtäßltchverfahren werdet.

WsAluss . .
Ach dem drse Ordnung / assem zu abstessung/ für^

WWW kommung / vnd verhuecung der Partheven fürsätzlich/
muechwtlltg: gefährlichen ausszug/ vnd vmb befürderung

schlermges Rechtens willen/mannrglich zuguecem fürgenommen-
vnd dann Vnfergenädrgrst : vnd ernstlicherWül/vnd Wamung rff /
daß derselben m allen / m stch haltendenkündenvnndiirriculen
gäntzltchivndallermannrgltchövnverhtnderc/nachgangen werden
solle z Boch Hiebes außgenommen/ vnd sonderlich vorbehaltend/ wo
stch vber kurtz/oder lang/ m einem / oder mehr ^rriculn, jrrung/vnd
beschwemng zuetrueg- dag Wrr dieselben durch gründliche Erfahr
Nochdurssc / bester» - mildern / mehren / mindern/odergar wider-
umben aussheben mögen.

So gebieccen Dir hieraussVnserer R : Regierung - SZandt-
Marschallischem Sericht/ wie auch denen Ehrwürdigen/ Doch : vnd
WolZebornen/Wolgebornen/Edlen/Scstrengen/EhrsambenSetst-
lichen / Vnfcrn andächtigen -/ vnnd lieben gecrewen / N : allen
vnnd« jeden Etändcen / gematner LZandtschafft - Dnfers Ertz-
Kertzogthumb Oesterreich vneer der Gnnß / auch allen äclvoca-
kcn , ?iocurzcorcn , MNdLollicitarorn , vnd sonsten andern Vtt-
fern Vncerchanen / vnnd Secrewen / ernstlich - vnnd wollen /
daß sie nun hinfäro / biß aussVnser / vnd Vnserer Erben - vnd
Nachkommen - wolgefallen ^ dtser beschribenen Ordnung / vnnd
Lxccucions ?wcei5 in allweg gemäß : gehorsambist nachgele-
ben / nachgehen / vnd festiglich darob halten / selbst darwider nrche
handle» /nochdastelbejemandes andern zuthuen / zueiehen / oder
gestaceen ; Alles bep vermepdungVnsererschwären Strassvnd
Vngnadt/ GasmainenDir ernstlich. Mit VrkundedisesBriesss.
Sebenin VnsererStatt Menn denSiben vnd Fwainkigistenlu-
iij .tmSechzehenhundereLünffvnd Lunsszigisten/Vnferer Reiche



Ordnung . 2i
deß Römischen im Neunzehenden / deß Oungarischen im Drehst
figisien / vnnd deß Böharmdrschen im Ache vnnd Fwaintzigisten

Peter Ernst von Molart Fr:
Vice Statthalter.

Johann Bapttsta Sutünger / D.
Kantzier.

Im^eratori8 in Lonlilio.

PhilippIacobKarl.

Michaelvon Wicrsing / D.

Klk. Bist Ordnung solle von dem Lest 8 . l .cc>poIcIi . das ist
den i 5. d^ovemdriz . diß Hahrs an / männiglich btnden/auchalle
angefangeneLxccurioncs> sh finden fich in was Crandc sh wol¬
len / diser Ordnung nach weiter forgeseyr werden.



M.
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